
UNFALL - Kollektivunfall für Reisen, Kurse - UN1059.25

1. Versichert sind Unfälle, bei der Teilnahme an der versicherten Veranstaltung bzw. der
versicherten Betätigung. 

2. Ebenso umfasst sind Unfälle auf dem direkten Wege zu und von der versicherten Betätigung.
Der Versicherungsschutz entfällt jedoch, wenn dieser Weg ohne Zusammenhang mit der
versicherten Betätigung unterbrochen oder verlängert wird, es sei denn, dass die Unterbrechung
durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wurde (z.B. Hilfeleistung nach Unfall).

3. Die Bestimmungen des Artikel 6, Pkt. 3 und des Artikel 12 der dem Vertrag zugrunde liegenden
AUVB in Bezug auf Kinderlähmung, durch Zeckenbiss übertragene Frühsommer-
Meningoencephalitis und Lyme-Borreliose sowie Impffolgeschäden durch Schutzimpfungen finden
keine Anwendung.

4. Ausgeschlossen von der Versicherung sind Unfälle bei der Teilnahme an
Wettbewerbsveranstaltungen aller Art, bei denen es auf den wettkampfmäßigen Einsatz
körperlicher Kraft und/oder Geschicklichkeit ankommt sowie am offiziellen Training zu diesen
Veranstaltungen.
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